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INFORMATIONEN ZUR KOSTENÜBERNAHME
.
AlLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

ANMELDEFORMULAR

Unsere Elternvereine



INFORMATIONEN

Die Angebote aus diesem Programmheft sind grundsätzlich über die 

Verhinderungspflege und/oder die zusätzliche Betreuungsleistung 

gem. Pflegeleistungsergänzungsgesetz finanzierbar.

Bei allen Angeboten kann die Betreuungszeit über die genannten 

Leistungen der Pflegekasse bis zum jeweiligen Höchstbetrag von uns 

abgerechnet werden. 

		

Wir informieren Sie gerne über diese Möglichkeiten.

Ihre Ansprechpartner in Sachen Familienentlastender Dienst sind

Frau Dagmar Wolf (Tel. 03643/742971) und Frau Kerstin Hesse

(Tel. 03544/651918 ).

	 Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI	

	 Pflegeleistungsergänzungsgesetz § 45 a und b SGB XI	
	

	 Sonstige Kostenübernahmen

Mit der Reform der Pflegeversicherung wurden nicht nur die Leistungen 

der Pflegeversicherung erhöht, sondern auch die Betreuungsleistungen 

erheblich ausgebaut. Dies gilt seither auch für pflegebedürftige Menschen 

mit Pflegestufe 0! Hierdurch haben Menschen mit Behinderung erheblich 

mehr Möglichkeiten, Leistungen des Familienentlastendenden Dienstes 

im Lebenshilfe-Werk nutzen zu können, wie beispielsweise Einzelbe-

treuungen, Gruppenangebote oder Ferienfreizeiten.

INFORMATIONEN ZUR
KOSTENÜBERNAHME
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INFORMATIONEN

Verhinderungspflege

Jeder Pflegebedürftige hat, unabhängig von seiner Pflegestufe, jährlich 

einen Höchstanspruch von 1.510,- € Verhinderungspflege bei max. 28 

Tagen. Das heißt, der Pflegebedürftige kann sich mit dieser Leistung 

einen Ersatz beschaffen, wenn seine Pflegeperson wegen Urlaub, 

Krankheit, Überlastung etc. an der Pflege gehindert ist. Nicht in An-

spruch genommene Restbeträge bei der Verhinderungspflege können 

nicht übertragen werden und verfallen zum 31. Dezember des Jahres.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Leistungen über die 

Verhinderungspflege ist seit 1. Juli 2008 eine Vorpflegezeit von 6 

Monaten. Die Inanspruchnahme der Verhinderungspflege bedarf eines 

Antrags und der Bewilligung durch die Pflegekasse. Die Leistung kann 

tageweise (ab 8 h und mehr pro Tag), oder stundenweise (unter 8 h 

pro Tag) genutzt werden.

Pflegeleistungsergänzungsgesetz (auch bei Pflegestufe 0)

Seit 1. Juli 2008 beträgt der Betreuungsbetrag 100 € pro Monat 

(Grundbetrag, d.h. 1.200 € jährlich) beziehungsweise 200 € pro Monat 

(erhöhter Betrag, d.h. 2.400 € jährlich)! Personen mit einem vergleichs-

weise geringeren allgemeinen Betreuungsaufwand erhalten den Grund-

betrag, diejenigen mit einem vergleichsweise höheren Bedarf können 

den erhöhten Betrag bekommen. Betreuungsbedürftige Menschen der 

sog. „Pflegestufe 0“ haben einen Anspruch auf diese zusätzliche Be-

treuungsleistung, sofern sie diese bei ihrer Pflegekasse beantragt und 

eine Bewilligung erhalten haben!

Sonstige Kostenübernahmen

Je nach Einzelfall ist eine Finanzierung auch außerhalb der Pflegeversiche-

rung wie z.B. über Eingliederungshilfe oder Persönliches Budget möglich.
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Allgemeine
geschäftsbedingungen

1. Leistungsgegenstand

Leistungsgegenstand ist ausschließlich das im Programmheft des Lebens-

hilfe-Werkes Weimar/Apolda e.V. dargestellte Leistungsangebot. Sollte 

in dieser Broschüre auf Angebote anderer Veranstalter hingewiesen wer-

den, so gelten deren Geschäftsbedingungen.

Evtl. Änderungen oder Ergänzungen zum jeweiligen Angebot werden 

den Teilnehmer/innen rechtzeitig zur Kenntnis gegeben.

2. Anmeldung

Die Anmeldung muss grundsätzlich schriftlich erfolgen. Davon ausge-

nommen sind Einzelbetreuungen, die nach Abschluss des Betreuungs-

vertrages auch telefonisch während den Geschäftszeiten angemeldet 

werden können. 

Über die Teilnahme an der Veranstaltung entscheidet der Veranstalter. 

Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze für das Angebot zur 

Verfügung stehen, wird eine Warteliste eingerichtet. Bei Rücktritt einer/s 

Teilnehmerin/s kann dann ein/e Interessierte/r von der Warteliste .

berücksichtigt werden. Für den Fall, dass andere gleichartige Veranstal-

tungen nicht ausgelastet werden, bieten wir den Interessierten auf der 

Warteliste diese Plätze als Ersatz an.

Es gelten folgende  Anmeldefristen:

Einzelbetreuung	 Stundenbetreuung –

	 mind. 3 Werktage vor dem Betreuungstermin. 	

	 Betreuungstermine am Wochenende – mind. 	

46



	 5 Werktage vor dem Betreuungstermin.

	 Betreuungstermine mit Übernachtung –

	 mind. 10 Werktage vor dem Betreuungstermin. 	

	 Langzeit-Betreuungen

	 (mehr als 2 Übernachtungen) –

	 mind. 10 Wochen vor Beginn der Betreuung.

Gruppenbetreuungen	 5 Werktage vor dem Termin

Kurse	 4 Wochen vor dem ersten Termin

Tagesfahrten	 4 Wochen vor dem Termin

Freizeiten/Reisen	 12 Wochen vor Veranstaltungsbeginn

und Ferienangebote	

3. Vertrag und Zahlung

Für Kurse, Tagesausflüge und Reisen erhalten Sie in einer angemessenen 

Frist (siehe oben) eine schriftliche Teilnahmebestätigung. Mit der Teil-

nahmebestätigung kommt es zwischen Ihnen und dem Lebenshilfe-

Werk Weimar/Apolda e.V. zu einem verbindlichen Vertrag. 

Für Einzel-, regelmäßige Gruppenbetreuungen und thematische Ferien

angebote wird ein Betreuungsvertrag als Rahmenvertrag mit dem Lebens

hilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. abgeschlossen. Erst mit Bestätigung des 

jeweils angemeldeten Betreuungstermins/-angebotes entsteht der ver-

bindliche Vertrag über die jeweilige Betreuung. Die Bestätigung durch 

das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. soll zeitnah zur Anmeldung, 

spätestens aber bis zur Rücktrittsfrist gem. Pkt. 5 erfolgen.

Sie erhalten eine Rechnung über die anfallenden Kosten in der Regel 

mit der Teilnahmebestätigung. Damit wird eine Zahlung fällig. Die Höhe 

dieser Zahlung und das Fälligkeitsdatum entnehmen Sie bitte dem Rech-

nungsschreiben. 

AGBs
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Bei Vorliegen einer Pflegestufe der/des Teilnehmerin/s senden wir Ihnen 

nach Ablauf der Betreuung/Veranstaltung für die Kosten, die im Regelfall 

durch einen Kostenträger, wie Kranken- oder Pflegekasse getragen 

werden, eine separate Rechnung. Sie haben ferner die Möglichkeit, an 

den Veranstalter Ihre Erstattungsansprüche abzutreten, so dass wir die 

Rechnung in Ihrem Namen direkt an die Kostenträger senden. Dies ent-

bindet nicht – für den Fall der Nicht-Erstattung durch den Kostenträger 

– von Ihrer Verpflichtung zur Zahlung. Wir empfehlen die vorherige Ein-

holung einer Bestätigung zur Kostenübernahme durch den Kostenträger 

für die jeweilige Maßnahme/Betreuung.

4. Betreuungs-Pass und Vorbereitungstreffen bei Reisen

Im Rahmen des Abschlusses des Betreuungsvertrages wird ein Betreuungs

pass erstellt, der dazu dient, unsere Mitarbeiter auf die besonderen Hilfe-, 

Pflege- und sonstigen Bedürfnisse der zu betreuenden Personen vorzu-

bereiten. 

Bei Kursen, Tagesausflügen und Reisen erhalten Sie mit der Teilnahme

bestätigung den Betreuungs-Pass. Dieser ist unbedingt vollständig aus-

gefüllt an uns zurückzusenden. Wer dieser Aufforderung nicht nach-

kommt, haftet selbst für daraus entstandene Folgeschäden.

Evtl. Änderungen im Betreuungsbedarf und/oder in der Betreuungssituation 

sind umgehend schriftlich dem Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. 

mitzuteilen. Bei maßgeblicher Veränderung der Lage erhält das Lebens-

hilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. das Recht zur Anpassung der Leistung 

und Leistungsvergütung sowie zur außerordentlichen Kündigung des 

Vertragsverhältnisses.

Vor Reisen organisiert der jeweilige Veranstalter ein Vorbereitungstreffen, 

bei dem sich alle ReiseteilnehmerInnen und ReisebegleiterInnen kennen 

lernen. Sie erfahren dort alles Wissenswerte über die Reise, können sich 

aktiv in die Planung der Vorhaben einbringen und besprechen natürlich alle 

AGBs

48



AGBs

Fragen zu Ihrer Reise. Ihre Teilnahme am Vorbereitungstreffen ist für 

die optimale Reisevorbereitung unerlässlich.

5. Rücktritt von der Veranstaltung durch den/die Teilnehmer/innen

Die/der Teilnehmer/in kann von der Anmeldung zur Veranstaltung bzw. 

vom daraus entstandenen Vertrag zurücktreten, ohne dass (anteilig) Kosten 

oder Verwaltungsgebühren entstehen. Der Rücktritt ist schriftlich zu er-

klären.

Es gelten für die verschiedenen Angebote/Veranstaltungsarten die fol-

genden Rücktrittsfristen:

Einzelbetreuung	 Stundenbetreuung – 

	 mind. 48 Std. vor dem Betreuungstermin. 

	 Betreuungstermine am Wochenende –

	 mind. 3 Werktage vor dem Betreuungstermin. 

	 Betreuungstermine mit Übernachtung – 

	 mind. 5 Werktage vor dem Betreuungstermin.

	 Langzeit-Betreuungen

	 (mehr als 2 Übernachtungen) –

	 mind. 4 Wochen vor Beginn der Betreuung.

Gruppenbetreuungen	 3 Werktage vor dem Termin

Kurse	 3 Wochen vor dem ersten Termin

Tagesfahrten	 3 Wochen vor dem Termin

Freizeiten/Reisen	 10 Wochen vor Veranstaltungsbeginn

und Ferienangebote 		

49



6. Rücktrittsgebühren

Wir erheben bei nicht fristgerechtem Rücktritt eine pauschalisierte 

Rücktrittsgebühr. Bei Rücktritt ist eine Pauschale für entstandenen 

Verwaltungsaufwand in Höhe von 15,00 € zu zahlen. 

Kann die Einzelbetreuung nicht kostenneutral abgesagt oder bei Ver-

anstaltungen/Reisen kein Ersatzteilnehmer gestellt werden, so ist der 

Teilnehmer bei nicht fristgerechtem Rücktritt zur Erstattung der Aus-

fallkosten bzw. zur Entrichtung des Teilnahmeentgeltes/Reisepreises 

verpflichtet.

Dies gilt auch bei Nicht-Nutzung der Betreuung/Veranstaltung bzw. bei 

Nichtantritt der Reise. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

solche Kosten nicht vom Kostenträger übernommen/erstattet werden.

7. Rücktrittsversicherung

Der Abschluss einer Rücktrittsversicherung kann sinnvoll sein. Wir bitten 

Sie, diese Möglichkeit unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ver-

hältnisse zu prüfen. Der Abschluss einer solchen Versicherung muss 

innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Teilnahmebestätigung und 

Rechnung geschehen und kann bei fast jeder Versicherungsgesellschaft 

getätigt werden.

8. Versicherungsschutz

Die Teilnehmer/innen sind während den Veranstaltungen/Reisen über 

das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. durch eine Haftpflichtversi-

cherung und Unfallversicherung abgesichert. Deckungssummen und 

weitere Details können beim Veranstalter erfragt werden.

AGBs
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Bei Auslandsreisen werden die Teilnehmer/innen über eine Auslands

krankenversicherung abgesichert. Diese umfasst jedoch nicht Leistungen 

für eine schon vor Reiseantritt bestehende Erkrankung bzw. die Be-

schaffung von Medikamenten, die schon vor der Reise als Dauermedi

kamente eingenommen wurden. Die Auslandskrankenversicherung 

tritt somit nur dann in Kraft, wenn eine plötzliche Erkrankung der/des 

Reiseteilnehmerin/s vorliegt. Die Kosten sind im Reisepreis inbegriffen.

9. Rücktritt durch den Veranstalter

Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht oder kann das zur Durch-

führung erforderliche Betreuungspersonal nicht gestellt werden, so ist 

das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. berechtigt, die Veranstal-

tung/Betreuung abzusagen. Eventuell bereits gezahlte Teilnehmerbe-

träge werden unverzüglich in voller Höhe den Teilnehmer/innen zu-

rückerstattet. Ein darüber hinausgehender Erstattungsanspruch gilt als 

ausgeschlossen.

2009 Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V.

AGBs
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Name und Vorname des Teilnehmers

Geburtsdatum

Gesetzlicher Betreuer

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Für folgende Angebote wird oben genannte/r Teilnehmer/in verbindlich angemeldet:

Angebot Selbstzahler

Verhinderungs-
pflege gem.
§ 39 SGB XI

zusätzl. Betreu
ungsleistungen
gem. § 45 SGB XI

Unterlagen und Rechnungen sind zu senden an (Adresse):

ANMELDEFORMULAR

Abrechnung über
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Ist der/die Teilnehmer/in Rollstuhlfahrer/in?	 ja	 nein

Wenn ja, soll er/sie im Rollstuhl befördert werden?	 ja	 nein

Soll er/sie im Kindersitz befördert werden?	 ja	 nein

Evtl. sonstige benötigte Hilfsmittel? Wenn ja, welche?

Ist eine Pflegestufe vorhanden? Wenn ja, Pflegestufe	 0	 1	 2	 3

Besteht individueller Hilfebedarf?	 ja	 nein

Worin?

Wir bitten Sie um eine realistische Einschätzung des Pflege- und Betreuungsbedarfs in an-

derer/neuer Umgebung, mit ggf. nicht vetrauten Betreuern und unbekannten Mitarbeitern.

Mit der Unterschrift werden die in diesem Programmheft abgedruckten Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen anerkannt!

Datum, Ort	 Unterschrift der Eltern/gesetzl. Betreuer

Datum, Ort	 Unterschrift des Teilnehmers

Datenschutz
Wir verpflichten uns, die uns übermittelten Daten absolut vertraulich zu behandeln und nicht an 
Dritte weiterzugeben. Die Daten werden von uns elektronisch gespeichert. Durch Ihre Unterschrift 
erklären Sie hierzu Ihr Einverständnis.

	 Nutzen Sie dieses Formular einfach als Kopier-Vorlage oder schicken Sie es im 
Original an eine der Kontakt-Adressen des FeD, die auf der Rückseite dieses 
Programmheftes zu finden sind.

ANMELDEFORMULAR
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UNSERE ELTERNVEREINE

Lebenshilfe stärken – 
helfen Sie durch Ihre Mitgliedschaft!
Die Lebenshilfe Kreisvereinigungen Weimar e.V. und Altkreis Apolda e.V. 

sowie die Ortsvereinigung Weimar e.V. (unsere „Elternvereine“) sind 

die Mitbegründer und stellen heute als Mitglieder die „Wurzeln“ des 

Lebenshilfe-Werkes Weimar/Apolda e.V. (LHW) dar.

Mit der Gründung des LHW am 13.11.1990 schaffte man einen ge-

meinnützigen  Sozialdienstleister im Hauptamt um die erforderlichen 

Einrichtungen Dienste und Angebote für die Menschen mit Behinde-

rung in unserer Region entwickeln und betreiben zu können.

Die Vertreter der Elternvereine arbeiten ehrenamtlich in den Aufsichts- 

und Fachgremien des Lebenshilfe-Werkes Weimar/Apolda e.V. sowie in 

der Landes- und Bundesorganisation der Lebenshilfe mit.

In den Elternvereinen können nicht nur Eltern, sondern auch Ange-

hörige, Menschen mit Behinderung, Freunde, Fachleute und Förderer 

Mitglied werden.

Aufgabe und Zweck der Elternvereine ist es, den Erfahrungs- und Ge-

dankenaustausch untereinander zu fördern, als Interessenvertretung 

gegenüber Behörden und anderen Institutionen zu agieren, Menschen 

mit Behinderungen und ihre Angehörigen zu unterstützen sowie 

Maßnahmen zu fördern, die eine wirksame Hilfe und die Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft für behinderte Menschen ermöglichen. Sie 

legen Wert auf Zusammenarbeit mit öffentlichen und freien Trägern 

sowie anderen Organisationen mit ähnlicher Zielsetzung. Sie wollen 

das Verständnis für die Belange von Menschen mit geistiger Behinde-

rung in der Öffentlichkeit fördern.

Ein Verein ist nur so stark, wie es die Gemeinschaft seiner Mitglieder 

mit all ihren Ressourcen ist. Stärken Sie unsere Elternvereine durch 

Ihre aktive oder passive Mitgliedschaft.

Wir freuen uns auf Sie!
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UNSERE ELTERNVEREINE

KONTAKTDATEN

Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger und mehrfacher
Behinderung e.V.
Kreisvereinigung Altkreis Apolda

Ansprechpartnerin: Frau Barbara Petsch

C.-Zimmermann-Straße 1
99510 Apolda

Telefon: 03644 /  519875
Mobil: 0170 / 2912815
Telefax: 03644 / 519904

Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung e.V.
Kreisvereinigung Weimar

Ansprechpartner: Herr Matthias Münz

Vor dem Hexenberg 10
99438 Bad Berka – OT Bergern

Telefon: 036458 / 41400

Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung e.V.
Ortsvereinigung Weimar

Ansprechpartner: Herr Jürgen Borchert
Rödchenweg 1
99427 Weimar

Telefon: 03643 /  410654



Familienentlastender Dienst Weimar

Fuldaer Straße 86
99423 Weimar

Telefon: 03643 /  742971
Telefax: 03643 / 742975

d.wolf@lhw-we-ap.de   
www.lebenshilfewerk-weimar-apolda.de

Familienentlastender Dienst Apolda

Christian-Zimmermann-Str. 1
99510 Apolda

Telefon: 03644 / 651918
Telefax: 03644 / 519904

k.hesse@lhw-we-ap.de
www.lebenshilfewerk-weimar-apolda.de

Leitung der Ambulanten Dienste
im Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V.

Über der Nonnenwiese 5
99428 Weimar OT Tröbsdorf

Telefon: 03643 / 7402014
Telefax: 03643 / 7402021

a.fuchs@lhw-we-ap.de 
www.lebenshilfewerk-weimar-apolda.de
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